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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1988

Norm

EO §156 Abs1 IIIA

EO §156 Abs1 IVE

EO §189 Abs2

Rechtssatz

Auch bei erheblichen Verschlechterungen des Wertes der Liegenschaft vor dem Übergang der Gefahr hat der Ersteher

nur die Möglichkeit, eine Aufhebung des Zuschlags zu begehren; er kann hingegen keine Minderung seines Meistbots

verlangen.
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